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1. Geltung
1.1.  Alle unsere Lieferungen und Leistungen von bzw. im Zusammenhang mit Gesteinskörnungen[ungebrochener / gebrochener Kies, 

Sand, Scho  er, Spli  , Kalk, Naturstein und sons  ge Steinprodukte] erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser allgemeinen 
Geschä  sbedingungen. Diese gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juris  sche Person des öff entlichen Rechts 
oder ein öff entlich-rechtliches Sondervermögen ist.

1.2.   Entgegenstehenden, von diesen Bedingungen abweichenden Bedingungen wird widersprochen. Diese allgemeinen Geschä  sbedin-
gungen gelten auch für alle kün  igen Geschä  e mit dem Kunden.

2. Angebot
2.1.  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Sie sind als Auff orderung an den Kunden zu verstehen, uns ein Kaufangebot 

zu unterbreiten.
2.2. Verträge, sowie deren Änderungen und Ergänzungen gelten nur dann als zustande gekommen, wenn durch uns eine schri  liche 

Bestä  gung erfolgt ist oder wenn unsere Lieferung / Leistung vorbehaltlos erbracht wurde. 

3. Vertragsschluss
3.1.  Produktbeschreibungen in unseren Katalogen, Prospekten, technischen Dokumenta  onen und Unterlagen – auch in elektronischer 

Form - sowie in unserem Internetau  ri   stellen keine Vereinbarung einer Beschaff enheit der Ware dar.
3.2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, 

sind wir berech  gt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
3.3. Die Annahme wird schri  lich (z.B. durch Au  ragsbestä  gung) oder in Tex  orm (z. B. durch e-mail) erklärt. 

4. Lieferung und Abnahme
4.1.  Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung ab Werk. Ist ein bes  mmtes Werk nicht vereinbart, obliegt uns die 

Bes  mmung des Lieferwerkes nach billigem Ermessen (§ 315 Abs. 1 BGB).
4.2. Die Verladung der Gesteinskörnungen wird von uns übernommen, erfolgt jedoch auf Risiko des Kunden.
4.3. Ist die Belieferung des Kunden vereinbart, erfolgt die Wahl des Lieferwerkes oder des Auslieferungslagers durch uns nach billigem 

Ermessen, soweit nicht ein anderes vereinbart ist. Auch die Auswahl des Transportmi  els erfolgt durch uns nach billigem Ermessen.
4.4. Für die Belieferung des Kunden gelten Liefertermine und Lieferfristen stets nur annähernd und freibleibend, es sei denn, dass aus-

drücklich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart worden ist.
4.5. Erfolgt die Auslieferung durch in unserem Au  rag fahrende Fahrzeuge, hat der Kunde dafür zu sorgen, dass

• die Entladestelle so eingerichtet ist, dass die Fahrzeuge ungehindert auf guter Fahrbahn ohne Wartezeiten anfahren und 
entladen können;

• die Entladestelle bei der Anlieferung aufnahmefähig ist und eine bevollmäch  gte Person an der Entladestelle zur Entgegen-
nahme der Lieferpapiere, zur Angabe des Abladeplatzes oder des zu befüllenden Siloraumes und zur Unterzeichnung des 
Lieferscheins bereitsteht.

 Liegt eine der genannten Voraussetzungen nicht vor, sind wir nach billigem Ermessen berech  gt, die Auslieferung zu unterlassen 
sowie entstandene Frachtkosten und / oder Wartezeiten in Rechnung zu stellen. Hierbei berechnen wir den zeitanteiligen Aufwand 
für den LKW-Einsatz gemäß dem aktuell gül  gen Listenpreis.

4.6. Bei Lieferungen auf Abruf muss der Abruf spätestens 24 Stunden vor der geplanten Anlieferung und spätestens bis 14 Uhr an dem 
der Lieferung vorangehenden Werktag erfolgen.

4.7. Sollten Ereignisse oder Umstände, deren Eintri   außerhalb unseres Einfl ussbereiches liegt, die Verfügbarkeit von Waren aus Anla-
gen, aus welchen wir die Ware beziehen, reduzieren, sodass wir unsere Verpfl ichtungen unter anteiliger Berücksich  gung anderer 
Lieferverpfl ichtungen nicht erfüllen können, sind wir für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von unseren 
vertraglichen Verpfl ichtungen entbunden und nicht verpfl ichtet, die Ware bei Dri  en zu beschaff en. Dies gilt auch, soweit die Ereig-
nisse und Umstände die Durchführung des betroff enen Geschä  s nachhal  g unwirtscha  lich machen oder bei unseren Vorlieferan-
ten vorliegen. In diesem Fall haben wir Anspruch auf eine Anpassung der Geschä  sgrundlage. Ein Vertragspartner, bei dem diese 
Umstände eintreten, ist verpfl ichtet, den anderen Vertragspartner unverzüglich zu informieren. Die gesetzlich geregelte Befreiung 
von der Gegenleistung, der Rücktri   beim Ausschluss der Leistungspfl icht sowie Kündigungsrechte von Dauerschuldverhältnissen 
bleiben vorbehalten (§ 314 und 326 Abs. 1 und Abs. 5 BGB).

5. Mängelansprüche
5.1.  Mängelrügen haben uns gegenüber in Tex  orm, z. B. durch E-Mail, Telefax oder schri  lich zu erfolgen. Mündliche oder fernmündli-

che Rügen bedürfen der Bestä  gung in Tex  orm durch den Kunden.
5.2. Nach einer Mängelrüge hat der Kunde uns die zur Mangelgewährleistung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 

uns die Gelegenheit zu einer Probenahme durch einen Beau  ragten zu gewähren.
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5.3. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit vereinbart, ab der 
Abnahme.

5.4. Abweichend von Ziff . 5.3 gelten in den folgenden Fällen die gesetzlichen Verjährungsfristen:
a) Bei Bauwerken sowie Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind 

und dessen Mangelha  igkeit verursacht haben;
b) bei einem dinglichen Recht eines Dri  en, aufgrund dessen Herausgabe der gekau  en Sache verlangt werden kann oder wenn 

der Mangel in einem sons  gen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, besteht;
c) im Fall gesetzlicher Sonderregelungen der Verjährung;
d) für auf Schadensersatz gerichtete Ansprüche für Schäden, die auf unserer grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung oder auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen;
e) in den Fällen der Ziff . 6.2 lit. a) – d).

6. Schadensersatzansprüche
6.1.  Unsere Ha  ung für Schadensersatzansprüche im Fall der Verletzung von Verpfl ichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (we-
sentliche Vertragspfl ichten) beschränkt sich auf den Ersatz typischer, vorhersehbarer Schäden. Im Fall einfacher fahrlässiger Verlet-
zung nicht wesentlicher Vertragspfl ichten ist eine Ha  ung für Schadenersatz ausgeschlossen.

6.2. Die Ha  ungsbeschränkungen in Abs. 1 gelten nicht
a) bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pfl ichtverletzung 

oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pfl ichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen von 
uns beruhen; 

b) soweit wir einen Mangel arglis  g verschwiegen haben; 
c) soweit wir eine Garan  e für die Beschaff enheit einer Ware übernommen haben; 
d) für Ansprüche nach dem Produktha  ungsgesetz.

7. Sicherungsrechte
7.1.  Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschä  s-

verbindung mit dem Kunden vor. Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch sicherungsübereignen.
7.2. Bei der Verarbeitung von uns gelieferter Waren durch den Kunden gelten wir als Hersteller und erwerben unmi  elbar Eigentum an 

neu entstehenden Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwerben wir unmi  elbar Miteigentum an 
den neuen Waren im Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Waren zu dem der anderen Materialien.

7.3. Sofern eine Verbindung oder Vermischung der von uns gelieferten Waren mit einer Sache des Kunden in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde uns Miteigentum an der Hauptsache überträgt, 
dies im Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware zum Rechnungswert oder mangels eines solchen zum Ver-
kehrswert der Hauptsache.

7.4. Der Kunde ist berech  gt, über die in unserem Eigentum stehenden Waren im ordentlichen Geschä  sgang zu verfügen, solange er 
seinen Verpfl ichtungen aus der Geschä  sverbindung mit uns rechtzei  g nachkommt. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, 
an denen wir das Eigentum vorbehalten haben, tri   der Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses an uns ab. Soweit wir im 
Fall der Verarbeitung, der Verbindung oder Vermischung Miteigentum erworben haben, erfolgt die Abtretung im Verhältnis der von 
uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der im Vorbehaltseigentum Dri  er stehenden Waren.

7.5. Auf unser Verlangen hat der Kunde alle erforderlichen Auskün  e über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und 
über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben. Auf unser Verlangen hat der Kunde die in unserem Eigentum stehenden Waren 
als solche zu kennzeichnen.

7.6. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berech  gt, die Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Waren zu verlangen sowie 
die Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu wider-
rufen. 

7.7. Der Kunde ist verpfl ichtet, uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträch  gung unserer Sicherungsrechte durch Dri  e 
unverzüglich zu benachrich  gen. Er hat uns alle für eine Interven  on notwendigen Unterlagen zu übergeben und die uns zur Last 
fallenden Interven  onskosten zu tragen.

8. Preis und Zahlungsbedingungen
8.1.  Die Preise verstehen sich ne  o zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie, soweit nichts anderes vereinbart 

ist, ab Werk. Rechnungen sind spätestens 10 Tage nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
8.2. Ist eine Lieferung auf der Basis unserer Preisliste vereinbart, gilt die am Tag der Lieferung gül  ge Preisliste. Tri   hierdurch eine Prei-

serhöhung ein, ist der Kunde berech  gt, innerhalb von 14 Tagen nach Mi  eilung der Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten.
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8.3. Ist frach  reie Lieferung vereinbart, liefern wir 
a) bei Lkw-Anlieferung frach  rei Lkw-Abladeort; 
b) bei Bahnlieferung frach  rei Eisenbahnwaggon der dem Bes  mmungsort nächstgelegenen Bahnsta  on.

  Falls der Kunde nach den getroff enen Vereinbarungen in Frachtvorlage tri  , wird ihm der Frachtbetrag in Höhe der jeweils von uns 
nach billigem Ermessen festgelegten Frachtvergütungssätze ersta  et. 

 Unabhängig von der Berechnung der Frachtvergütung kann für Lieferungen, die nicht in vollen Nutzlastladungen des jeweiligen 
Transportmi  els bestehen, ein angemessener Aufschlag berechnet werden.

8.4. Wir sind berech  gt, die zu bezahlenden Preise nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anzupassen, die für die Preis-
berechnung maßgeblich sind. Eine Preiserhöhung kommt in Betracht und eine Preisermäßigung ist vorzunehmen, wenn sich z. B. 
die Kosten für die Beschaff ung von Energie, Rohstoff en, Fracht oder Arbeit erhöhen oder absenken oder sons  ge Änderungen wirt-
scha  licher oder rechtlicher Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensitua  on führen. Steigerungen bei einer Kostenart 
dürfen nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläufi ge Kosten 
in anderen Bereichen erfolgt. Bei Kostensenkungen werden wir die Preise ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch 
Steigerungen in anderen Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Der Kunde ist berech  gt, innerhalb von 14 Tagen nach 
Mi  eilung einer Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten.

9. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Zahlungsverzug
9.1. Der Kunde ist zur Aufrechnung oder zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten nur berech  gt, soweit seine Gegenansprü-

che unbestri  en oder rechtskrä  ig festgestellt sind. 
9.2. Im Falle eines Zahlungsverzuges des Kunden können wir eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der 

Einräumung sons  ger Sicherheiten oder von Vorkasse Zahlungen abhängig machen. 

10. Datenverarbeitung
 Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bes  mmungen waren-, au  rags- und personenbezo-

gene Daten speichern und verarbeiten. Dies umfasst auch die Übermi  lung dieser Daten an Konzernunternehmen im Sinne der §§ 
15 ff . AktG. 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Ausschluss von UN-Kaufrecht
11.1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz unserer Gesellscha   soweit für uns und den Kunden kein gemeinsamer Gerichtsstand 

besteht. Wir sind jedoch berech  gt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.
11.2. Auf das Vertragsverhältnis fi ndet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des deutschen interna  onalen Privat-

rechts und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Na  onen vom 11.04.1980 für Verträge über den interna  onalen 
Warenkauf (CISG) Anwendung.

12. Nich  gkeitsklausel
 Sollte eine der vorstehenden Bes  mmungen nich  g  sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bes  mmungen hiervon unberührt.


